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§ 904 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

Ist keine gewisse Zeit für die Erfüllung des Vertrages bestimmt worden; so kann sie sogleich, nähmlich ohne

unnöthigen Aufschub, gefordert werden. Hat der Verp0ichtete die Erfüllungszeit seiner Willkühr vorbehalten; so muß

man entweder seinen Tod abwarten, und sich an die Erben halten; oder, wenn es um eine bloß persönliche, nicht

vererbliche, P0icht zu thun ist, die Erfüllungszeit von dem Richter nach Billigkeit festsetzen lassen. Letzteres 7ndet

auch dann Statt, wenn der Verp0ichtete die Erfüllung, nach Möglichkeit, oder Thunlichkeit versprochen hat. Uebrigens

müssen die Vorschriften, welche oben (§§ 704 – 706) in Rücksicht der den letzten Anordnungen beygerückten

Zeitbestimmung gegeben werden, auch hier angewendet werden.
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